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Uno fordert von Bern eine
Erklärung
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Was unternimmt die Schweiz
gegen Kriegsfürsten, die Kinder
in den Krieg schicken? Zu
wenig, meinen Kritiker. Jetzt
verlangt der Uno-Ausschuss
für die Rechte des Kindes
Zusatzinformationen.
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Daniela Schwegler

Am 9.�Januar muss die Schweiz Re-
chenschaft ablegen. Hält sie sich an die
Verpflichtungen, die aus der Ratifika-
tion des Uno-Fakultativprotokolls über
die Involvierung von Kindern in be-
waffnete Konflikte resultieren, oder
nicht? Der internationale Vertrag ist im
Februar 2002 in Kraft getreten. Er hat
das Ziel, zu verhindern, dass Kinder als
Soldaten in den Krieg geschickt wer-
den. Und er verlangt, dass Kriegsfürs-
ten, die Kindersoldaten rekrutieren
wie etwa in Kongo, in Uganda oder auf
den Philippinen, weltweit zur Verant-
wortung gezogen werden. Nun erstat-
tet die Schweiz vor dem Uno-Aus-
schuss für die Rechte des Kindes erst-
mals Bericht über die Umsetzung des
Vertrags.

Bereits im Vorfeld gibt ein Punkt zu
reden. Denn nach Ansicht von Kriti-
kern werden Kriegsherren, die sich in
der Schweiz aufhalten und Kindersol-
daten rekrutieren, von der Schweiz mit
Samthandschuhen angefasst. Der
Grund: Das Parlament hat im Spät-
herbst 2003 im Militärstrafgesetzbuch
einen Artikel verankert, wonach
Kriegsverbrecher hierzulande nur
dann strafrechtlich zur Verantwortung
gezogen werden, wenn ein sogenannt
«enger Bezug» vorliegt.

Dieser «enge Bezug» ist zum Bei-
spiel nicht gegeben, wenn der Kriegs-
fürst in der Schweiz sein Geld ins Tro-
ckene bringt und ein Bankkonto hat
oder im hier gemieteten Chalet seine
Ferien verbringt. Einzig wenn er in der
Schweiz ein Haus besitzt, nahe Fami-
lienangehörige hat, sich im Spital sta-
tionär behandeln lässt oder um Asyl
nachsucht, liegt gemäss parlamentari-
schem Beschluss vom Herbst 2003 ein
genügend starker Anknüpfungspunkt
vor, um gegen den Kriegsverbrecher
einen Prozess anzustrengen. In der Re-
gel drückt die Schweiz deshalb seit In-
krafttreten dieses Artikels im Juni 2004
beide Augen zu, wenn ein Potentat, der
Kinder rekrutiert, hiesigen Boden be-
tritt – des fehlenden «engen Bezugs»
wegen, der zu seiner strafrechtlichen
Verfolgung nötig ist.

«Ein Rückschritt»
Dabei müsste die Schweiz die Kriegs-
fürsten, die sich hier aufhalten, nicht

nur aufgrund des Protokolls verfolgen.
Auch die Genfer Konventionen von
1949 verpflichten sie dazu, mutmassli-
che Kriegsverbrechen selber vor Ge-
richt zu bringen oder aber sie an einen
Staat auszuliefern, der ihnen den Pro-
zess macht. Nach dem sogenannten
Welt-Rechts-Prinzip soll der Globus
eine einzige Fahndungs-Zone sein.

Doch in der Schweiz vermuten Kriti-
ker ein Schlupfloch. «Der ‹enge Bezug›
ist ein Rückschritt», sagt Michael
Duttwiler von der Schweizerischen
Gesellschaft gegen Straflosigkeit Trial.
«Er verhindert, dass die Schweiz ihren
Verpflichtungen aus dem Fakultativ-
Protokoll nachkommt. Danach müssen
die Mitgliedstaaten alle erforderlichen
Massnahmen ergreifen, um die Rekru-
tierung von Kindern zu verhindern.»
Trial gelangte deshalb an den Uno-
Ausschuss für die Rechte des Kindes
und machte ihn auf diese Lücke im
Schweizer Recht aufmerksam. Die Fol-
ge: Der Ausschuss verlangt von der
Schweiz vor der Prüfung des Staaten-
berichts am 9.�Januar Zusatzinforma-
tionen über den «engen Bezug». «Bitte
legen Sie dar, ob dieses Erfordernis die
Ausübung des Welt-Rechts-Prinzips
derart einschränkt, dass eine Verfol-
gung von Kinder-Rekrutierern nicht
mehr möglich ist», schrieb der Uno-
Ausschuss dem Eidgenössischen De-
partement für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA).

Völkerrechtswidrig?
Das Resultat der Überprüfung ist von
einiger Bedeutung. Denn der Bund will
das Erfordernis des «engen Bezugs»
von der Verfolgung von Kriegsverbre-
chen auf diejenige von Völkermord
und Verbrechen gegen die Menschlich-
keit ausdehnen – dies im Zuge der in-
nenpolitischen Umsetzung des Römer
Statuts, der Gründungsakte des Inter-
nationalen Strafgerichtshofes.

«Gelangt der Ausschuss zum
Schluss, dass das Erfordernis des ‹en-
gen Bezugs› das Welt-Rechts-Prinzip
und somit die strafrechtliche Verfol-
gung von Kinder-Rekrutierern zu stark
einschränkt, muss sich die Schweiz
überlegen, wie sie ihren Verpflichtun-
gen aus dem Zusatzprotokoll nach-
kommen kann», sagt Jean Zermatten,
Schweizer Vertreter im 18-köpfigen
Uno-Ausschuss. «Sie müsste sich dann
überlegen, ob der ‹enge Bezug› nicht
abgeschafft gehört.» Zwar habe der ab-
schliessende Prüfungsbericht des Uno-
Ausschusses, der Ende Januar veröf-
fentlicht werden wird, nur empfehlen-
den Charakter. «Doch die Schweiz ist
verpflichtet, internationales Recht um-
zusetzen», sagt Zermatten. «Sie kann
es sich nicht leisten, die Empfehlungen
des Uno-Kinderrechts-Ausschusses

nicht zu befolgen.»
Für den emeritierten Berner Straf-

rechtsprofessor Stefan Trechsel ist je-
denfalls heute schon klar: «Der ‹enge
Bezug› ist völkerrechtswidrig und soll-
te gestrichen werden.»


